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mit der zum 01.07.2019 vorgenommenen Änderung des Stromsteuergesetzes 
(Gesetz zur Neuregelung von Stromsteuerbefreiungen sowie zur Änderung ener
giesteuerrechtlicher Vorschriften vom 22. Juni 2019 (BGBl. 1 S. 856]] wurde u. a. 
die Stromsteuerbefreiung für Strom aus Anlagen, die weder erneuerbare Ener
gie-, noch KWK-, noch Notstrom- und auch keine Stromerzeugungsanlagen auf 
Wasser-/Luft-/Schienenfahrzeugen sind, neu geregelt.

Durch die vorstehende Gesetzesänderung entfiel die bis zum 30.06.2019 in 
§ 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG-alt normierte Stromsteuerbefreiung für Strom aus An
lagen mit einer elektrischen Nennleistung von bis zu 2 MW. Dies hat(te] zur 
Folge, dass seit dem 01.07.2019 auch solche „Stromerzeugungsanlagen" in den 
stromsteuerrechtlichen Fokus rücken, die bis dahin in der Praxis stromsteuer
rechtlich nur von sehr untergeordneter Relevanz waren, da die entsprechenden 
Anlagen unstreitig unter die Steuerbefreiung nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG-alt 
fielen.

Zu den letztgenannten Anlagen gehören u. a. sogenannte „Rekuperationsanla- 
gen und Rekuperationsvorrichtungen“, die etwa in Aufzugsanlagen (Personen
oder Lastenaufzüge], in Produktionsanlagen (z. B. Roboter in der industriellen 
Massenfertigung], in Test-Forschungsanlagen (auch Teststände für E-Motoren], 
sog. Rollenprüfständen oder Lagereinrichtungen (bspw. Regalbediengeräte in 
Hochregallagern] verbaut sein können. In diesen Fällen wird Energie aus Brems
vorgängen (Abbremsen der Kabine des Aufzugs] bzw. aus kinetischer Energie 
mittels entsprechender Wechselrichter in elektrische Energie rückumgewandelt. 
Der im Wege der Rekuperation erzeugte Strom steht dann beispielsweise für das 
erneute „Anfahren“ des Aufzugs zur Verfügung oder trägt zur Energieversorgung
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des Gebäudes bei. Diese Anlagen werden alle nicht mit dem Ziel der Stromer
zeugung betrieben, und die Erzeugung des Stroms spielt eine untergeordnete 
Rolle.

Durch die Neufassung von § 9 Abs. 1 Nr. 6 StromStG wäre bzw. ist der mittels 
Rekuperation erzeugte Strom - nach dem Wortlaut des Gesetzes - meist nicht 
stromsteuerfrei, da die entsprechenden Voraussetzungen (z. B. kein (un]mittel- 
barer Anschluss an das Netz der allgemeinen Versorger mit Strom] in der Regel 
nicht erfüllt werden. Die Betreiber entsprechender Anlagen müssten nach unse
rem Verständnis den im Wege der Rekuperation erzeugten Strom der Versteue
rung zuführen. Dies dürfte zu einem massiven Anstieg der Steuerschuldverhält
nisse und einer Flut an neuen „Eigenerzeugern" quer durch alle Industriezweige 
führen oder schon geführt haben. Betroffen wären ggf. auch private Immobilien
besitzer und Wohneigentümergemeinschaften, in deren Objekten z. B. entspre
chende Aufzugsanlagen installiert sind. Hinzu kommt, dass die im Wege der Re
kuperation erzeugten Strommengen in der Regel nicht oder nur mit unverhält
nismäßigem Aufwand ermittelt werden können und dass es im Einzelfall um 
Stromsteuerbeträge im „Cent-Bereich“ gehen dürfte. Zu berücksichtigen ist zu
dem, dass zur Erzeugung der kinetischen Energie bereits ein entsprechender 
Energieverbrauch stattgefunden hat. Diese Energie und der Strom Cz. B. in E-Mo- 
toren-Testständen] werden durch Strom erzeugt, der bereits versteuert wurde.

Einzelne Hauptzollämter haben Mitgliedsunternehmen bereits signalisiert, dass 
sie die im Wege der Rekuperation erzeugten Strommengen als steuerpflichtige 
Strommengen ansehen.

Nach unserem Verständnis wollte der Gesetzgeber mit der Neufassung des 
§ 9 Abs. 1 Nr. 6 StromStG zum 01.07.2019 keine Stromsteuerpflicht für Strom aus 
den oben erwähnten Rekuperationsanlagen bewirken. Um dies zu verdeutlichen 
und eine bundesweit einheitliche Rechtsanwendung sicherzustellen, bedarf es 
unseres Erachtens dringend einer entsprechenden Klarstellung durch kurzfris
tige Anpassung der Stromsteuerdurchführungsverordnung (StromStV] oder im 
Erlasswege.

Für Rückfragen und einen weiterführenden Austausch stehen wir gerne zur Ver
fügung.

Mit freundlichen Grüßen
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